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Gesetzentwurf 
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Zweites Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der  
Kommunalwahlordnung 
 
 
A Problem 
 
Mit dem Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlbezogener Vor-
schriften vom 5. Juli 2024, in Kraft getreten am 31. Juli 2024, wurde das bis dahin bei Kom-
munalwahlen in Nordrhein-Westfalen geltende Sitzzuteilungsverfahren des Divisorverfahrens 
mit Standardrundung nach Sainte-Laguë/Schepers durch ein Quotenverfahren mit prozentua-
lem Restausgleich ersetzt. 
 
Mit Urteilen vom 20. Mai 2025 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-West-
falen (VerfGH NRW) entschieden, dass das in § 33 Absatz 2 KWahlG neu eingeführte Sitzzu-
teilungsverfahren gegen das Recht auf Chancengleichheit aus Art. 21 Absatz 1 Grundgesetz 
(GG) i. V. m. Art. 78 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV) 
und das Recht auf Gleichheit der Wahl aus Art. 28 Absatz 1 Satz 2 GG, Art. 78 Absatz 1 
Satz 1 LV verstößt (VerfGH 101/24, 114/24, 118/24, 124/24, 7/25). 
 
Die Entscheidungen ergingen in Organstreitverfahren (Art. 75 Nr. 2 LV, § 12 Nr. 5 Verfas-
sungsgerichtshofgesetz (VerfGHG NRW)). In diesen kann der VerfGH NRW nur feststellen, 
dass die Antragsteller in ihren Rechten verletzt wurden, die betroffenen Normen jedoch nicht 
für nichtig erklären. 
 
Die Entscheidungen des VerfGH NRW binden nach § 26 Absatz 1 VerfGHG NRW die Verfas-
sungsorgane des Landes sowie alle Gerichte und Behörden. Zudem haben die Entscheidun-
gen nach § 12 Absatz 2 Nr. 5 VerfGHG NRW - und somit auch Entscheidungen in Organstreit-
verfahren - Gesetzeskraft (vgl. § 26 Absatz 2 VerfGHG NRW). Dem Gesetzgeber obliegt somit 
die Pflicht, einen verfassungskonformen Zustand herzustellen. 
 
Eine gesetzliche Anpassung muss noch vor den nächsten allgemeinen Kommunalwahlen, die 
am 14. September 2025 stattfinden, erfolgen, um auf rechtssicherer Grundlage die Sitzbe-
rechnung durchführen zu können. 
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Darüber hinaus hat der VerfGH NRW mit Beschluss vom 6. Mai 2025 entschieden, dass § 15a 
Absatz 1 KWahlG in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes 
und weiterer wahlbezogener Vorschriften vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S.444) gegen Artikel 4 
Absatz 1 LV i. V. m. Artikel 9 Absatz 1 GG verstößt. Gemäß § 61 Absatz 3 VerfGHG NRW hat 
er daher die Vorschrift für nichtig erklärt. 
 
B Lösung  
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das vom VerfGH NRW für verfassungswidrig befun-
dene Sitzzuteilungsverfahren durch das bis zum 30. Juli 2024 bei Kommunalwahlen in Nord-
rhein-Westfalen geltende Verfahren der Sitzzuteilung ersetzt. Hierbei handelt es sich um das 
Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-Laguë/Schepers. 
 
Somit wird der bis zum 30. Juli 2024 geltende Rechtszustand mit Blick auf die Sitzverteilung 
bei den Kommunalwahlen wiederhergestellt. 
 
Das damit wieder anzuwendende Sitzzuteilungsverfahren ist ein etabliertes Verfahren, das 
auch von der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung als mit den Wahlrechtsgrundsätzen 
vereinbar anerkannt ist (vgl. VerfGH 101/24, Urteil vom 20. Mai 2025, S. 33 f.). 
 
Es ist zudem auch in der Praxis bekannt und wurde durch die mit der Zuteilung der Sitze 
beauftragten Wahlausschüsse bei vormaligen Kommunalwahlen angewandt. Angesichts der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit für eine gesetzgeberische Anpassung ist eine Rück-
kehr zum ehemals geltenden Sitzzuteilungsverfahren auch unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse der Wahlpraxis angezeigt. 
 
Mit dem Gesetzentwurf werden gleichzeitig die durch die Änderungen notwendigen Anpas-
sungen in der Kommunalwahlordnung vorgenommen. 
 
Darüber hinaus wird § 15a KWahlG um die vom VerfGH NRW für verfassungswidrig und nich-
tig befundene Regelung des § 15a Absatz 1 KWahlG bereinigt. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Durch den Gesetzentwurf werden keine zusätzlichen Kosten verursacht. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der CDU 
der Fraktion der SPD 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion der FDP 

 

 Auszug aus den geltenden 
Gesetzesbestimmungen 

 
 
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Kom-
munalwahlgesetzes und der Kommunal-

wahlordnung 
 

  

Artikel 1 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

 
Das Kommunalwahlgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 
(GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Gesetz 

über die Kommunalwahlen 
im Lande Nordrhein-Westfalen 

(Kommunalwahlgesetz) 

 
 
1. § 15a Absatz 1 wird aufgehoben. 

 

 § 15a 
 
(1) Eine Wählergruppe, die nach § 2 Ab-
satz 1 Wählergruppentransparenzgesetz 
vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 412) in der 
jeweils geltenden Fassung einer Pflicht zur 
Rechenschaftslegung unterliegt, kann einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm 
die Bescheinigungen beifügt, die ihr der Prä-
sident des Landtags nach § 4 Absatz 2 Wäh-
lergruppentransparenzgesetz über die Vor-
lage ihrer Rechenschaftsberichte für die letz-
ten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre 
erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung 
des Rechenschaftsberichts nach § 4 Ab-
satz 1 des Wählergruppentransparenzgeset-
zes zum Zeitpunkt der Einreichung des 
Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen ist, ist 
für das letzte abgeschlossene Rechnungs-
jahr die Vorlage einer Erklärung nach Ab-
satz 2 ausreichend. Hat eine Wählergruppe 
die fristgerechte Einreichung der Rechen-
schaftsberichte nach § 4 Absatz 1 Wähler-
gruppentransparenzgesetz versäumt, kann 
sie die Einreichung der Rechenschaftsbe-
richte beim Präsidenten bis zur Zulassung 
des Wahlvorschlags nachholen. 
 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20355&vd_back=N412&sg=0&menu=0
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(2) Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur 
Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 
Wählergruppentransparenzgesetz unter-
liegt, kann einen Wahlvorschlag nur einrei-
chen, wenn sie zusammen mit dem Wahlvor-
schlag eine Erklärung darüber abgibt, ob und 
in welcher Gesamthöhe sie in den vorange-
henden zwölf Monaten Zuwendungen erhal-
ten hat. Zuwendungen eines einzelnen Zu-
wenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wähler-
gruppentransparenzgesetz sind anzugeben. 
 
(3) Erhält eine Wählergruppe nach Einrei-
chung eines Wahlvorschlags bis zum Zeit-
punkt der Wahl eine Zuwendung, die die Be-
dingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wäh-
lergruppentransparenzgesetz erfüllt, teilt sie 
dies dem Wahlleiter unter Angabe des Na-
mens und der Anschrift des Zuwenders so-
wie der Gesamthöhe der Zuwendung unver-
züglich mit. 
 
 
(4) Der Wahlleiter macht die Erklärungen 
und Mitteilungen nach den Absätzen 2 und 3 
in geeigneter Weise 16 Tage vor der Wahl 
sowie, falls sich Nachmeldungen ergeben 
haben, am Tag vor dem Wahltermin be-
kannt. Eine vereinfachte Bekanntmachung 
ist möglich. 
 
 
(5) Sind Erklärungen und Mitteilungen un-
richtig oder ist eine Mitteilung entgegen Ab-
satz 3 nicht erfolgt, entsteht gegen die Wäh-
lergruppe ein Anspruch in Höhe des den un-
richtigen Angaben entsprechenden Betra-
ges, bei Unrichtigkeiten in Bezug auf das 
Haus- und Grundvermögen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen in Höhe von fünf vom 
Hundert der nicht aufgeführten oder der un-
richtig angegebenen Vermögenswerte. Be-
ruht die Unrichtigkeit auf grober Fahrlässig-
keit oder auf Vorsatz, beträgt der Anspruch 
das Zweifache des den unrichtigen Angaben 
entsprechenden Betrags, bei Unrichtigkeiten 
in Bezug auf das Haus- und Grundvermögen 
oder Beteiligungen an Unternehmen in Höhe 
von zehn vom Hundert der nicht aufgeführ-
ten oder der unrichtig angegebenen Vermö-
genswerte. Dies gilt nicht, wenn die Wähler-
gruppe die unrichtigen Angaben gegenüber 
dem Wahlleiter korrigiert, bevor sie öffentlich 
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oder dem Wahlleiter bekannt waren oder in 
einem amtlichen Verfahren entdeckt waren, 
und die Wählergruppe den Sachverhalt um-
fassend offenlegt. 
 
(6) Die Gemeinde oder der Kreis, für die der 
Wahlvorschlag eingereicht wurde, stellt die 
Verpflichtung zur Zahlung des Betrages 
durch Verwaltungsakt fest. Der Verwaltungs-
akt darf nur innerhalb von drei Jahren nach 
Übermittlung der Erklärung oder Mitteilung, 
im Fall des Unterlassens einer Mitteilung nur 
innerhalb von drei Jahren ab dem Zeitpunkt 
der Zuwendung erlassen werden. Die Zah-
lung fließt der jeweiligen kommunalen Kör-
perschaft zu, für die der Wahlvorschlag ein-
gereicht wurde. Der Wahlleiter stellt der Ge-
meinde oder dem Kreis die eingereichten Er-
klärungen und Mitteilungen sowie weitere 
notwendige Unterlagen auf Anforderung zur 
Verfügung. 
 
(7) Absätze 2 bis 6 gelten für Einzelbewerber 
mit der Maßgabe entsprechend, dass sich 
die Mitteilungspflichten auf Angaben über 
Zuwendungen beschränken, die der Einzel-
bewerber zum Zwecke seiner Bewerbung 
und Wahlkampfführung von Dritten erhalten 
hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  § 33 Absatz 2 bis 4 wird durch die fol-

genden Absätze 2 bis 4 ersetzt: 
 
 „(2) Von der gemäß § 3 in jedem Wahl-

gebiet zu wählenden Gesamtzahl von 

 § 33 
 
(1) Der Wahlausschuss zählt zunächst die 
für alle Bewerber abgegebenen gültigen 
Stimmen, nach Parteien, Wählergruppen 
und Einzelbewerbern getrennt, zusammen 
(Gesamtstimmenzahl). Durch Abzug der 
Stimmen der Parteien und Wählergruppen, 
für die keine Reserveliste zugelassen wor-
den ist, und der Stimmen der Einzelbewerber 
von der Gesamtstimmenzahl wird die berei-
nigte Gesamtstimmenzahl gebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Von der gemäß § 3 in jedem Wahlgebiet 
zu wählenden Gesamtzahl von Vertretern 
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Vertretern wird die Zahl der erfolgrei-
chen Wahlbezirksbewerber abgezogen, 
die als Einzelbewerber angetreten oder 
von einer nach Absatz 1 Satz 2 nicht zu 
berücksichtigenden Partei oder Wähler-
gruppe vorgeschlagen sind. Von der so 
gebildeten Ausgangszahl werden den 
am Verhältnisausgleich teilnehmenden 
Parteien und Wählergruppen nach dem 
Divisorverfahren mit Standardrundung 
so viele Sitze zugeteilt, wie ihnen im 
Verhältnis der auf ihre Reserveliste ent-
fallenen Stimmenzahlen zur bereinigten 
Gesamtstimmenzahl nach Absatz 1 zu-
stehen (erste Zuteilungszahl). Jede Par-
tei oder Wählergruppe erhält so viele 
Sitze, wie sich nach Teilung ihrer Stim-
men durch den Zuteilungsdivisor und 
anschließender Rundung ergeben. Der 
Zuteilungsdivisor ist so zu bestimmen, 
dass insgesamt so viele Sitze wie nach 
der Ausgangszahl auf die Reservelisten 
entfallen. Bei der Rundung sind Zahlen-
bruchteile unter 0,5 auf die darunter lie-
gende Zahl abzurunden und Zahlen-
bruchteile ab 0,5 auf die darüber lie-
gende Zahl aufzurunden. Kommt es bei 
Berücksichtigung von bis zu vier Stellen 
nach dem Komma zu Rundungsmög-
lichkeiten mit gleichen Zahlenbruchtei-
len, entscheidet das vom Wahlleiter zu 
ziehende Los. Zur Ermittlung des Zutei-
lungsdivisors ist die Gesamtstimmen-
zahl durch die Ausgangszahl zu teilen. 
Falls nach dem sich so ergebenden Di-
visor bei Rundung insgesamt weniger 
Sitze als nach der Ausgangszahl verge-
ben würden, ist der Divisor auf den 
nächstfolgenden Divisor, der bei Run-
dung die Ausgangszahl ergibt, herunter-
zusetzen; würden insgesamt mehr Sitze 
als nach der Ausgangszahl vergeben, 
ist der Divisor auf den nächstfolgenden 
Divisor, der bei Rundung die Ausgangs-
zahl ergibt, heraufzusetzen. 

 
 
 (3) Hat mindestens eine Partei oder 

Wählergruppe mehr Sitze in den Wahl-
bezirken errungen, als ihr nach Absatz 
2 zusteht, wird die Ausgangszahl um so 
viele Sitze erhöht, wie notwendig sind, 
um bei erneuter Berechnung nach 

wird die Zahl der erfolgreichen Wahlbezirks-
bewerber abgezogen, die als Einzelbewer-
ber angetreten sind oder von einer nach Ab-
satz 1 Satz 2 nicht zu berücksichtigenden 
Partei oder Wählergruppe vorgeschlagen 
wurden (bereinigte Gremiengröße). Für jede 
am Verhältnisausgleich teilnehmende Partei 
oder Wählergruppe wird ihr relativer Stimm-
anteil berechnet, indem die jeweilige Stim-
menzahl durch die bereinigte Gesamtstim-
menzahl nach Absatz 1 dividiert wird. Durch 
Multiplikation der jeweiligen relativen Stimm-
anteile mit der bereinigten Gremiengröße 
wird der Idealanspruch jeder Partei oder 
Wählergruppe berechnet. Jede Partei oder 
Wählergruppe erhält zunächst so viele Sitze, 
wie ganze Zahlen auf sie entfallen (abgerun-
deter Idealanspruch). Die restlichen zu ver-
gebenden Sitze werden in der Reihenfolge 
der höchsten Verhältnisse zwischen dem je-
weiligen Idealanspruch und dem jeweiligen 
auf die nächste ganze Zahl aufgerundeten 
Idealanspruch verteilt (prozentualer Rest). 
Bei gleichem zu berücksichtigendem prozen-
tualem Rest entscheidet das vom Wahlleiter 
zu ziehende Los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Hat mindestens eine Partei oder Wähler-
gruppe mehr Sitze in den Wahlbezirken er-
rungen (Direktmandate), als ihr nach Ab-
satz 2 zusteht (Überhangmandate), wird die 
Gesamtzahl der zu wählenden Vertreter 
nach Absatz 2 um so viele Sitze erhöht, wie 
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Absatz 2 mit den Stimmenzahlen der 
Parteien und Wählergruppen, denen 
nach Absatz 2 mindestens ein Sitz zu-
steht, unter Berücksichtigung der erziel-
ten Mehrsitze eine Sitzverteilung nach 
dem Verhältnis dieser Stimmenzahlen 
zu erreichen. Dazu wird die Zahl der in 
den Wahlbezirken errungenen Sitze der 
Partei oder Wählergruppe, die das 
günstigste Verhältnis dieser Sitzzahl zur 
ersten Zuteilungszahl erreicht hat, mit 
der Gesamtstimmenzahl der nach Satz 
1 am Verhältnisausgleich noch teilneh-
menden Parteien und Wählergruppen 
multipliziert und durch die Stimmenzahl 
dieser Partei oder Wählergruppe divi-
diert. Die zweite Ausgangszahl für die 
Sitzzuteilung ist mit einer Stelle nach 
dem Komma zu berechnen und auf eine 
ganze Zahl nach Absatz 2 Satz 5 auf- 
oder abzurunden. Ist durch die erhöhte 
Ausgangszahl die Gesamtzahl der Sitze 
eine ungerade Zahl, wird diese Aus-
gangszahl um eins erhöht. Erhält min-
destens eine Partei oder Wählergruppe 
bei der Berechnung der erhöhten Aus-
gangszahl nicht eine Sitzzahl, die der 
Zahl ihrer erfolgreichen Wahlbezirksbe-
werber entspricht, wird die erhöhte Aus-
gangszahl um zwei erhöht, bis die Zahl 
der Listenmandate nach erneuter Be-
rechnung gemäß Absatz 2 erstmals der 
Zahl ihrer erfolgreichen Wahlbezirksbe-
werber entspricht oder diese übersteigt. 

 
 
 
 
 (4) Erhält bei der Verteilung der Sitze 

nach Absatz 2 eine Partei oder Wähler-
gruppe, die mehr als die Hälfte der gül-
tigen Stimmen erhalten hat, nicht mehr 
als die Hälfte der insgesamt zu verge-
benden Sitze, wird ihr vorab ein weiterer 
Sitz zugeteilt (Zusatzmandat). Von den 
anderen Parteien oder Wählergruppen 
erhält diejenige mit dem niedrigsten 
Zahlenbruchteil ab 0,5 einen Sitz weni-
ger als nach Absatz 2. Betragen die 
Zahlenbruchteile sämtlich weniger als 
0,5, erhält die Partei oder Wählergruppe 
einen Sitz weniger, die bei einer erneu-
ten Berechnung nach Absatz 2 mit der 

notwendig sind, um bei erneuter Berechnung 
nach Absatz 2 mit den Stimmenzahlen der 
Parteien und Wählergruppen, denen nach 
Absatz 2 mindestens ein Sitz zusteht, unter 
Berücksichtigung der erzielten Mehrsitze 
eine Sitzverteilung nach dem Verhältnis die-
ser Stimmenzahlen zu erreichen (Aus-
gleichsmandate). Dazu wird zunächst das 
Verhältnis zwischen der Zahl der Direktman-
date und dem Idealanspruch der Partei oder 
Wählergruppe mit dem größten Verhältnis 
zwischen Direktmandaten und Idealan-
spruch ermittelt. Die so ermittelte Zahl wird 
mit der Gesamtzahl der zu wählenden Ver-
treter nach Absatz 2 multipliziert und auf die 
nächste Zahl abgerundet. Ist die so ermittelte 
Zahl eine ungerade Zahl, wird diese auf die 
nächste gerade Zahl aufgerundet (Gesamt-
zahl der zu wählenden Vertreter unter Be-
rücksichtigung von Überhang- und Aus-
gleichsmandaten). Mit der hierdurch ermittel-
ten Zahl wird das Verfahren nach Absatz 2 
Satz 2 bis 6 erneut durchgeführt. 
 
(3a) Erhält mindestens eine Partei oder 
Wählergruppe bei der Berechnung der Ge-
samtzahl der zu wählenden Vertreter unter 
Berücksichtigung von Überhang- und Aus-
gleichsmandaten nicht eine Sitzzahl, die der 
Zahl ihrer Direktmandate entspricht, wird die 
Gesamtzahl der zu wählenden Vertreter un-
ter Berücksichtigung von Überhang- und 
Ausgleichsmandaten um zwei erhöht, bis die 
Zahl der Listenmandate nach erneuter Be-
rechnung gemäß Absatz 2 erstmals der Zahl 
ihrer Direktmandate entspricht oder diese 
übersteigt. 
 
(4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach 
Absatz 2 eine Partei oder Wählergruppe, die 
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-
halten hat, nicht mehr als die Hälfte der ins-
gesamt zu vergebenden Sitze, wird ihr vorab 
ein weiterer Sitz zugeteilt (Zusatzmandat). 
Von den anderen Parteien oder Wählergrup-
pen erhält diejenige mit dem geringsten pro-
zentualen Rest, die nach Absatz 2 einen 
Restsitz zugeteilt bekommen hätte, einen 
Sitz weniger. Bei gleichem zu berücksichti-
gendem prozentualem Rest entscheidet das 
vom Wahlleiter zu ziehende Los. 
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Gesamtstimmenzahl und der Gesamt-
sitzzahl der verbleibenden Parteien und 
Wählergruppen den niedrigsten Zahlen-
bruchteil erreicht. Bei gleichen zu be-
rücksichtigenden Zahlenbruchteilen bis 
zu vier Stellen nach dem Komma ent-
scheidet das vom Wahlleiter zu zie-
hende Los.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Parteien und Wählergruppen, die weniger 
Sitze in den Wahlbezirken errungen haben, 
als ihre Sitzzahl beträgt, erhalten die fehlen-
den Sitze aus der Reserveliste. 
 
(6) Die Sitze werden aus den Reservelisten 
in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. 
§ 32 Satz 2 gilt entsprechend. Bewerber, die 
in einem Wahlbezirk gewählt sind, bleiben 
hierbei unberücksichtigt. Entfallen auf eine 
Partei oder Wählergruppe mehr Sitze, als 
Bewerber auf der Reserveliste benannt sind, 
so bleiben diese Sitze unbesetzt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 46 a 
 

(1) Auf die Wahl der Bezirksvertretungen in 
den kreisfreien Städten finden die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes entsprechende Anwen-
dung, soweit sich nicht aus den Absätzen 2 
bis 6 etwas anderes ergibt. 
 
(2) Die für die Wahl des Rates zuständigen 
Wahlorgane führen die Wahl der Bezirksver-
tretungen durch. 
 
(3) Die Wahl der Bezirksvertretungen erfolgt 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
nach Listenwahlvorschlägen. Der Wähler hat 
eine Stimme, die er für eine Liste abgeben 
kann. 
 
(4) Wahlberechtigt für die Wahl der Bezirks-
vertretung eines Stadtbezirks ist, wer in die-
sem Stadtbezirk für die Wahl des Rates 
wahlberechtigt ist. Wählbar für die Bezirks-
vertretung sind alle nach Satz 1 Wahlberech-
tigten, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und die übrigen Voraussetzungen des 
§ 12 erfüllen, sowie - bei Fehlen eines ent-
sprechenden Wohnsitzes im Stadtbezirk - 
die Wahlberechtigten, die in einem Gemein-
dewahlbezirk des Stadtbezirks als Bewerber 
für die Wahl des Rates aufgestellt sind. 
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3.  In § 46a Absatz 7 Satz 1 wird die An-

gabe „dem in § 33 Absatz 2 Satz 2 bis 6 
beschriebenen Quotenverfahren mit 
prozentualem Restausgleich“ durch die 
Angabe „§ 33 Absatz 2 Satz 2 bis 8“ er-
setzt. 

 

(5) Listenwahlvorschläge können von Par-
teien und Wählergruppen eingereicht wer-
den. § 16 findet entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass der Listenwahlvor-
schlag von der für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt zum Zeitpunkt der Einreichung zustän-
digen Leitung der Partei oder Wählergruppe 
unterzeichnet sein muss, dass die Zahl der 
nach § 16 Absatz 1 Satz 3 erforderlichen Un-
terschriften von Wahlberechtigten höchstens 
50 beträgt und dass ein Bewerber, unbe-
schadet seiner Bewerbung für die Wahl des 
Rates, nur in einem Listenwahlvorschlag be-
nannt werden darf. Als Bewerber in einem 
Listenwahlvorschlag kann nur benannt wer-
den, wer in einer Mitglieder-, Vertreter- oder 
Wahlberechtigtenversammlung im Gebiet 
der kreisfreien Stadt oder des Stadtbezirks 
hierzu gewählt worden ist. 
 
(6) Für die Sitzverteilung zählt der Wahlaus-
schuss zunächst die für alle Listenwahlvor-
schläge abgegebenen gültigen Stimmen, 
nach Parteien und Wählergruppen getrennt, 
zusammen (Gesamtstimmenzahl). Er stellt 
dann fest, welche Parteien und Wählergrup-
pen weniger als 2,5 Prozent der Gesamt-
stimmenzahl erhalten haben. Listenwahlvor-
schläge, die weniger als 2,5 Prozent der Ge-
samtstimmenzahl erhalten haben, bleiben 
bei der Sitzverteilung für die Bezirksvertre-
tung unberücksichtigt. Durch Abzug der für 
diese Listenwahlvorschläge abgegebenen 
Stimmen von der Gesamtstimmenzahl wird 
die bereinigte Gesamtstimmenzahl gebildet, 
die für die anschließende Sitzverteilung 
maßgeblich ist. 
 
(7) Die Sitze in der Bezirksvertretung werden 
entsprechend dem in § 33 Absatz 2 Satz 2 
bis 6 beschriebenen Quotenverfahren mit 
prozentualem Restausgleich auf die Parteien 
und Wählergruppen verteilt. Entfällt bei die-
ser Sitzverteilung auf den Listenwahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe, die 
im Stadtbezirk 5 vom Hundert oder mehr der 
Gesamtstimmenzahl erhalten hat, kein Sitz, 
so ist die Sitzverteilung mit einer jeweils um 
2 erhöhten Gesamtsitzzahl so oft zu wieder-
holen, bis auf den Listenwahlvorschlag einer 
solchen Partei oder Wählergruppe mindes-
tens ein Sitz entfallen ist. Die so geänderte 
Gesamtsitzzahl tritt an die Stelle der 
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satzungsmäßigen Sitzzahl der Bezirksvertre-
tung. 
 

4.  § 46 j Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(3) Den hiernach bei der Sitzverteilung 

zu berücksichtigenden Parteien und 
Wählergruppen werden nach dem Divi-
sorverfahren mit Standardrundung so 
viele von den 91 Sitzen zugeteilt, wie 
ihnen im Verhältnis der auf ihren Listen-
wahlvorschlag entfallenden Stimmen-
zahl zur bereinigten Gesamtstimmen-
zahl nach Absatz 2 zustehen. Für die 
Berechnung gelten die Regelungen des 
§ 33 Absatz 2 Satz 3 bis 8 sowie Absatz 
4 und 6 sinngemäß.“ 

 
 

 § 46 j 
 
(1) Im Wahlgebiet des Regionalverbands 
Ruhr stellen die Wahlausschüsse der Ge-
meinden auch fest, wie viele gültige Stimmen 
die Listenwahlvorschläge der Parteien und 
Wählergruppen für die Wahl der Verbands-
versammlung des Regionalverbands Ruhr in 
ihrer Gemeinde erhalten haben. Auf dieser 
Grundlage zählt der Wahlausschuss des Re-
gionalverbands Ruhr die für alle Listenwahl-
vorschläge in seinem Wahlgebiet abgegebe-
nen gültigen Stimmen, nach Parteien und 
Wählergruppen getrennt, zusammen (Ge-
samtstimmenzahl). Der Wahlausschuss des 
Regionalverbands Ruhr stellt zugleich fest, 
welche Parteien und Wählergruppen weni-
ger als 2,5 Prozent der Gesamtstimmenzahl 
erhalten haben. 
 
(2) Listenwahlvorschläge, die weniger als 
2,5 Prozent der Gesamtstimmenzahl erhal-
ten haben, bleiben bei der Sitzverteilung für 
die Verbandsversammlung unberücksichtigt. 
Durch Abzug der für diese Listenwahlvor-
schläge abgegebenen Stimmen von der Ge-
samtstimmenzahl wird die bereinigte Ge-
samtstimmenzahl gebildet. 
 
(3) Den hiernach bei der Sitzverteilung zu be-
rücksichtigenden Parteien und Wählergrup-
pen werden nach dem in § 33 Absatz 2 
Satz 2 bis 6 beschriebenen Quotenverfahren 
mit prozentualem Restausgleich so viele von 
den 91 Sitzen zugeteilt, wie ihnen im Verhält-
nis der auf ihren Listenwahlvorschlag entfal-
lenden Stimmenzahl zur bereinigten Ge-
samtstimmenzahl nach Absatz 2 zustehen. 
Für die Berechnung gelten die Regelungen 
des § 33 Absatz 2 Satz 2 bis 6 und Absatz 4 
und 6 sinngemäß. 
 
 
(4) Der Wahlausschuss des Regionalver-
bands Ruhr stellt fest, wie viele Sitze den 
Parteien und Wählergruppen in der Ver-
bandsversammlung zuzuteilen und welche 
Bewerber aus den Listenwahlvorschlägen 
gewählt sind. 
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(5) Ein Mitglied der Verbandsversammlung 
verliert seinen Sitz auch durch Annahme der 
Wahl zum Regionaldirektor des Regionalver-
bands Ruhr. 
 

Artikel 2 
Änderung der Kommunalwahlordnung 

 
Die Kommunalwahlordnung vom 31. August 
1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), die zu-
letzt durch Verordnung vom 13. Februar 
2025 (GV. NRW. S. 256) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

 

  
Kommunalwahlordnung (KWahlO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Aufgaben des Wahlleiters 

 
Dem Wahlleiter obliegen insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
 
1.  den Vorsitz im Wahlausschuss zu füh-

ren (§ 2 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes), 
2. bei einem Verzicht auf das Amt des 

Wahlleiters oder des stellvertretenden 
Wahlleiters (§ 2 Absatz 2 Satz 4 des Ge-
setzes) den Verzicht schriftlich der Auf-
sichtsbehörde anzuzeigen, 

3.  die Einteilung des Wahlgebiets in Wahl-
bezirke bekanntzugeben (§ 6 des Ge-
setzes, § 24 Satz 2 Nummer 2); verein-
fachte Bekanntmachung genügt, 

4.  die Namen der Mitglieder des Wahlaus-
schusses und ihrer Vertreter bekanntzu-
machen (§ 6 Absatz 1 Satz 2); verein-
fachte Bekanntmachung genügt, 

5.  zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
aufzufordern (§ 24), Wahlvorschläge 
entgegenzunehmen (§ 15 Absatz 1, 
§ 16 Absatz 3 des Gesetzes) und zur 
Beseitigung etwaiger Mängel aufzufor-
dern (§ 18 Absatz 1 Satz 2 des Geset-
zes, § 27 Absatz 1), 

6.  nach § 15a Absatz 4 des Gesetzes die 
Erklärungen und Mitteilungen nach 
§ 15a Absatz 2 und 3 des Gesetzes am 
16. Tag vor der Wahl sowie etwaige 
Nachmeldungen am Tag vor dem Wahl-
termin in geeigneter Weise bekanntzu-
machen, wobei eine vereinfachte Be-
kanntmachung genügt, 

7.  nach § 15a Absatz 6 Satz 4 des Geset-
zes der Gemeinde oder dem Kreis die 
eingereichten Erklärungen, Mitteilungen 
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1.  § 3 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 
 

„11.  das Los bei Stimmengleichheit 
nach § 32 Satz 3 und § 46c Ab-
satz 2 Satz 4 und 6 des Gesetzes 
oder bei gleichen Zahlenbruchteilen 
im Verhältnisausgleich nach § 33 
Absatz 2 Satz 6 und Absatz 4 Satz 
4 des Gesetzes zu ziehen,“. 

 
 
 
 

 

sowie weiteren Unterlagen zur Feststel-
lung der Verpflichtung zur Zahlung des 
Betrags zur Verfügung zu stellen, 

8.  bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Entscheidungen des Wahlaus-
schusses über die Wahlvorschläge mit-
zuwirken sowie die zugelassenen Wahl-
vorschläge öffentlich bekanntzumachen 
(§ 18 Absatz 3, § 19 Absatz 1 des Ge-
setzes, §§ 27 bis 30), 

9.  die Nummernfolge der Wahlvorschläge 
festzusetzen (§§ 32 Absatz 2 und 75c 
Satz 5 und 6) sowie die Stimmzettel zu 
beschaffen (§ 79 Absatz 4), 

10.  die Schnellmeldungen zu erstatten 
(§ 53), 

 
 
11.  das Los bei Stimmengleichheit nach 

§ 32 Satz 3 und § 46c Absatz 2 Satz 4 
und 6 des Gesetzes oder bei gleichen 
Zahlenbruchteilen im Verhältnisaus-
gleich nach § 33 Absatz 2 Satz 6 und 
Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes zu zie-
hen, 

12.  das Wahlergebnis einschließlich der 
Namen der gewählten Bewerber öffent-
lich bekanntzugeben (§ 35 Absatz 2 des 
Gesetzes, § 63), 

13.  die Gewählten von der Wahl zu benach-
richtigen (§ 35 Absatz 1 des Gesetzes, 
§ 62), 

14. erforderlichenfalls die Wahl abzusagen 
und bekannt zu geben, dass eine Nach-
wahl stattfinden wird (§ 64 Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 3 Satz 1), 

15.  die Entscheidung der Vertretung über 
den Verlust eines Sitzes wegen Weg-
falls der Wählbarkeitsvoraussetzungen 
öffentlich bekanntzugeben (§ 44 Absatz 
1 des Gesetzes, § 65), 

16.  den Nachfolger aus der Reserveliste 
oder das Freibleiben des Sitzes festzu-
stellen und öffentlich bekanntzugeben 
(§ 45 Absatz 6 des Gesetzes), 

17.  den Verlust des Sitzes auf Grund eines 
Parteiverbots gemäß Artikel 21 des 
Grundgesetzes, auf Grund einer Ent-
scheidung nach Artikel 9 Abs. 2 des 
Grundgesetzes und auf Grund einer 
Entscheidung nach Artikel 32 Abs. 2 der 
Landesverfassung festzustellen und 
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öffentlich bekanntzugeben (§ 46 Absatz 
4 des Gesetzes), 

18.  die Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Ab-
satz 5 des Gesetzes zu ahnden. 

 
2. § 30 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 

„Der Wahlleiter macht die für die Wahl-
bezirke zugelassenen Wahlvorschläge 
mit den in § 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
1 und Nummer 2 Halbsatz 1 bezeichne-
ten Angaben mit Ausnahme der Staats-
angehörigkeit und der Telefonnummer 
bekannt.“ 
 

 § 30 
Bekanntmachung der Wahlvorschläge 

für die Wahlbezirke 
 

Der Wahlleiter macht die für die Wahlbezirke 
zugelassenen Wahlvorschläge mit den in 
§ 26 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Num-
mer 2 Halbsatz 1 bezeichneten Angaben mit 
Ausnahme der Staatsangehörigkeit bekannt. 
Statt des Geburtsdatums ist jedoch jeweils 
nur das Geburtsjahr und statt der vollständi-
gen Anschrift sind der Wohnort mit Postleit-
zahl und die E-Mail-Adresse der Bewerber 
anzugeben. Weist ein Bewerber bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist gegenüber dem 
Wahlleiter nach, dass für ihn im Melderegis-
ter eine Auskunftssperre nach den melde-
rechtlichen Vorschriften eingetragen ist, ist 
anstelle von Wohnort und E-Mail-Adresse 
eine Erreichbarkeitsanschrift zu verwenden, 
die sich ebenfalls aus der Angabe einer Ge-
meinde mit Postleitzahl und einer E-Mail-Ad-
resse zusammensetzt. 

 
3.  § 61 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 61 
Feststellung des Wahlergebnisses 

 
(1) Der Wahlleiter prüft die Wahlniederschrif-
ten auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßig-
keit. Gibt die Wahlniederschrift eines Stimm-
bezirks zu Bedenken Anlass, so fordert der 
Wahlleiter die notwendigen Unterlagen an. 
Über die Einsichtnahme in die gemäß § 54 
Absatz 2, § 55 Absatz 1 und § 58 Absatz 4 
und 5 versiegelten Unterlagen ist eine Nie-
derschrift in Gegenwart von mindestens zwei 
Zeugen zu fertigen. Nach Einsichtnahme 
sind die Unterlagen wieder zu versiegeln. 
Der Wahlleiter stellt nach den Wahlnieder-
schriften der Stimmbezirke das endgültige 
Wahlergebnis im Wahlgebiet nach dem Mus-
ter der Anlage 25a zusammen. 
 
(2) Der Wahlausschuss ist berechtigt, rech-
nerische Berichtigungen in den Feststellun-
gen der Wahlvorstände vorzunehmen. Im 
Übrigen ist er an deren Entscheidungen 
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a)  Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Die Ziehung des Loses bei Stim-

mengleichheit nach § 32 Satz 3 des 
Gesetzes und bei gleichen Zahlen-
bruchteilen nach § 33 Absatz 2 Satz 
6 und Absatz 4 Satz 4 des Geset-
zes ist in der Sitzung des Wahlaus-
schusses vorzunehmen.“ 

 
b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Bei der Sitzberechnung gemäß 

§ 33 Absatz 2 des Gesetzes wird 
zur Bestimmung des Zuteilungsdivi-
sors die Gesamtstimmenzahl der 
am Verhältnisausgleich teilneh-
menden Parteien und Wählergrup-
pen durch die Ausgangszahl der im 
Verhältnisausgleich zu verteilenden 
Sitze geteilt; jede Partei oder Wäh-
lergruppe erhält so viele Sitze, wie 
sich nach Teilung ihrer Stimmen 
durch den so ermittelten Divisor 
und anschließender Rundung erge-
ben. 

 

gebunden (§ 34 Absatz 2 des Gesetzes). Be-
denken gegen sie vermerkt er in der Nieder-
schrift. 
 
(3) Der Wahlausschuss stellt fest 
 
1.  die Zahl der Wahlberechtigten (Zahl der 

in den Wählerverzeichnissen eingetra-
genen Wahlberechtigten zuzüglich der 
Wahlberechtigten mit Wahlschein ge-
mäß § 9 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes), 

2.  die Zahl der Wähler, 
3.  die Zahlen der gültigen und ungültigen 

Stimmen, 
4.  die Zahlen der in jedem Wahlbezirk für 

die Bewerber abgegebenen Stimmen 
und die danach gewählten Bewerber, 

5.  die Zahlen der in jedem Wahlbezirk und 
im Wahlgebiet insgesamt für die Par-
teien und Wählergruppen abgegebenen 
Stimmen, 

6. wieviel Sitze den Parteien und Wähler-
gruppen gemäß § 33 Absatz 1 bis 4 des 
Gesetzes zuzuteilen sind, 

7. welche Bewerber gemäß § 33 Absatz 6 
des Gesetzes aus der Reserveliste ge-
wählt sind. 

 
Die Ziehung des Loses bei Stimmengleich-
heit nach § 32 Satz 3 des Gesetzes und bei 
gleichen Zahlenbruchteilen nach § 33 Absatz 
2 Satz 6 und § 33 Absatz 4 Satz 3 des Ge-
setzes ist in der Sitzung des Wahlausschus-
ses vorzunehmen. 
 
 
 
 
(4) Die Sitzberechnung erfolgt gemäß § 33 
des Gesetzes. Hierbei wird der prozentuale 
Rest nach § 33 Absatz 2 Satz 6 und nach 
§ 33 Absatz 4 Satz 3 des Gesetzes auf vier 
Stellen nach dem Komma gerundet. 
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Wird die Ausgangszahl nicht er-
reicht, ist der Divisor nach Maß-
gabe von § 33 Absatz 2 Satz 8 des 
Gesetzes auf den nächstfolgenden 
Divisor herunterzusetzen oder her-
aufzusetzen und mit diesem Enddi-
visor erneut eine Berechnung nach 
Satz 1 durchzuführen. Nächstfol-
gender Divisor ist bei Unterschrei-
tung der Ausgangszahl der Sitze 
um eins der größte, um zwei der 
zweitgrößte etc. der Quotienten (Di-
visorkandidaten), die aus der Tei-
lung der Stimmenzahlen der Par-
teien und Wählergruppen durch de-
ren um 0,5 erhöhte (ganze) Sitzzahl 
gemäß Satz 1 resultieren. Bei Über-
schreitung der Ausgangszahl der 
Sitze um eins ist nächstfolgender 
Divisor der kleinste, um zwei der 
zweitkleinste etc. der Quotienten 
(Divisorkandidaten), die aus der 
Teilung der Stimmenzahlen der 
Parteien und Wählergruppen durch 
deren um 0,5001 verringerte 
(ganze) Sitzzahl gemäß Satz 1 re-
sultieren. Entfallen bei der Berech-
nung mit den um 0,5001 verringer-
ten Sitzzahlen ausnahmsweise 
nicht insgesamt so viele Sitze auf 
die Reservelisten wie nach der Aus-
gangszahl der Sitze, ist die bishe-
rige Sitzzahl der Parteien und Wäh-
lergruppen um 0,5000001 zu verrin-
gern. 

 
Der Zuteilungsdivisor und die Quo-
tienten (Divisorkandidaten) sind mit 
vier Stellen nach dem Komma zu 
bestimmen, ebenso wie die Sitz-
zahlen der Parteien und Wähler-
gruppen; dabei ist die vierte Nach-
kommastelle nicht zu runden. Im 
Falle des Satzes 5 sind der Zutei-
lungsdivisor, die Quotienten (Divi-
sorkandidaten) und die Sitzzahlen 
der Parteien und Wählergruppen 
mit sieben Stellen nach dem 
Komma zu bestimmen. 
 
Entspricht bei der Berechnung mit 
dem Enddivisor die Summe der ge-
rundeten Sitzzahlen nicht der 
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Ausgangszahl der Sitze, entschei-
det bei gleichen Zahlenbruchteilen 
das vom Wahlleiter zu ziehende 
Los, wenn dadurch die Ausgangs-
zahl erreicht wird. 
 
Hat eine Partei oder Wählergruppe 
keinen einzigen Sitz nach § 33 Ab-
satz 2 des Gesetzes, aber ein Di-
rektmandat errungen, findet eine 
erneute Sitzberechnung nach § 33 
Absatz 2 des Gesetzes statt. Dabei 
wird von der bereinigten Gesamt-
stimmenzahl nach § 33 Absatz 1 
des Gesetzes die Stimmenzahl der 
Partei oder Wählergruppe, die nach 
§ 33 Absatz 2 des Gesetzes keinen 
einzigen Sitz errungen hat, abgezo-
gen. Die Ausgangssitzzahl wird um 
das errungene Direktmandat ver-
mindert.“ 

 

 
 
 
 
 
 
Hat eine Partei oder Wählergruppe keinen 
einzigen Sitz nach § 33 Absatz 2 des Geset-
zes, aber mindestens ein Direktmandat er-
rungen, findet eine erneute Sitzberechnung 
nach § 33 Absatz 2 des Gesetzes statt. Da-
bei wird von der bereinigten Gesamtstim-
menzahl nach § 33 Absatz 1 des Gesetzes 
die Stimmenzahl der Partei oder Wähler-
gruppe abgezogen, die nach § 33 Absatz 2 
des Gesetzes keinen einzigen Sitz errungen 
hat. Die bereinigte Gremiengröße nach § 33 
Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes wird um die 
errungenen Direktmandate vermindert. 
 
(5) Über die Feststellung des Wahlergebnis-
ses und die Zuteilung der Sitze ist eine Nie-
derschrift nach dem Muster der Anlage 26a 
anzufertigen. Die Niederschrift und die ihr 
beigefügte Zusammenstellung des Wahler-
gebnisses sind von allen Mitgliedern, die an 
der Feststellung mitgewirkt haben, und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen. Eine Ab-
schrift der Niederschrift ist unverzüglich der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 74 
Anwendung einzelner Bestimmungen 

 
Es gelten 
 
1. § 12 mit der Maßgabe, dass 

a)  in Absatz 5 Satz 1 Buchstabe a an 
die Stelle des Wahlbezirks der 
Stadtbezirk tritt und 

b) Absatz 6 keine Anwendung findet; 
 

2.  § 13 Absatz 2 Nummer 8, § 20 Absatz 4 
Satz 1, Absatz 7 Satz 3 und Absatz 8 
Satz 3, § 21 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 mit der Maßgabe,  

 dass an die Stelle des Wahlbezirks je-
weils der Stadtbezirk tritt; 

 
3.  § 33 mit der Maßgabe, dass 

a)  in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 an die 
Stelle der Wahlbezirke die Stadtbe-
zirke treten, 
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b)  an die Stelle des Hinweises in Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 4 der Hin-
weis darauf tritt, dass der Wähler 
bei der Stimmabgabe den Listen-
wahlvorschlag, dem er seine 
Stimme geben will, durch Ankreu-
zen oder auf andere Weise in der 
dafür vorgesehenen Spalte kenn-
zeichnen muss, und 

c) Absatz 2 Satz 3 keine Anwendung 
findet; 

 
4.  § 45 Absatz 1, § 46 Absatz 1 und § 48 

Absatz 1 mit der Maßgabe, 
 dass an die Stelle des für einen Wahl-

bezirk gültigen Wahlscheins jeweils der 
für einen Stadtbezirk gültige Wahl-
schein tritt; 

 
5.  § 49 Absatz 1 Satz 2 mit der Maßgabe, 
 dass an die Stelle der Zahlen nach 

Nummer 4 und 5 die Zahlen der für die 
einzelnen Listenwahlvorschläge abge-
gebenen gültigen Stimmen treten; 

 
6. § 51 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Satz 

2, Absatz 4, Absatz 5 Satz 2 und Absatz 
6 Satz 1 sowie § 52 Absatz 1 Buchstabe 
a und b und Absatz 2 mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle der Bewerber jeweils 
die Listenwahlvorschläge treten; 

 
7.  § 53 mit der Maßgabe, dass 

a) die Meldung nach Absatz 2 anstelle 
der Angaben nach Satz 2 Nummer 
5 die Zahlen der für die einzelnen 
Listenwahlvorschläge abgegebe-
nen gültigen Stimmen enthält und 

b) Absatz 3 keine Anwendung findet; 
 

8. § 54 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, 
dass über die Wahlhandlung eine Wahl-
niederschrift nach dem Muster der An-
lage 18 b aufgenommen wird; 

 
9. § 55 Absatz 1 Nummer 1 mit der Maß-

gabe, 
dass der Wahlvorsteher die gültigen 
Stimmzettel nach Listenwahlvorschlä-
gen zu ordnen und zu bündeln hat; 
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4.  In § 74 Nummer 13 Buchstabe a wird die 

Angabe „§ 33 Absatz 2 Satz 2 bis 6“ 
durch die Angabe „§ 33 Absatz 2“ ersetzt. 

 

10.  § 57 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle der Wahlbezirke je-
weils die Stadtbezirke treten; 

 
11.  § 58 mit der Maßgabe, dass 

a) an die Stelle der Wahlbezirke in Ab-
satz 1 Satz 3 und 4, Absatz 5 Satz 
2 und Absatz 6 Satz 1 jeweils die 
Stadtbezirke treten und 

b) die in Absatz 3 Satz 1 vorgeschrie-
bene Niederschrift über die Tätig-
keit des Briefwahlvorstandes nach 
dem Muster der Anlage 19 b aufge-
nommen wird; 

 
 
 
 

12. § 60 Satz 4 mit der Maßgabe, 
 dass die Niederschrift über die Tätigkeit 

des Briefwahlvorstandes nach dem 
Muster der Anlage 20 b zu ergänzen ist; 

 
13. § 61 mit der Maßgabe, dass 

a) der Wahlausschuss die Feststellun-
gen nach Absatz 3 für jeden Stadt-
bezirk gesondert trifft, wobei ersetzt 
werden 
die Feststellungen nach Nummer 4 
und 5 durch die Zahlen der in jedem 
Stadtbezirk für die Listenwahlvor-
schläge abgegebenen Stimmen, 
die Feststellungen nach Nummer 6 
und 7 durch die Feststellungen, wie 
viele Sitze den Parteien und Wäh-
lergruppen gemäß § 46 a Absatz 6 
und 7 des Gesetzes in Verbindung 
mit § 33 Absatz 2 Satz 2 bis 6 des 
Gesetzes zuzuteilen sind und wel-
che Bewerber gemäß § 46 a Absatz 
7 des Gesetzes in Verbindung mit § 
33 Absatz 6 Satz 1 und 2 des Ge-
setzes aus den Listenwahlvorschlä-
gen gewählt sind, 

b)  die nach Absatz 5 Satz 1 vorge-
schriebene Niederschrift über die 
Feststellung des Wahlergebnisses 
nach dem Muster der Anlage 26b 
angefertigt wird; 

 
14. § 62 Satz 2 mit der Maßgabe, 

dass an die Stelle der Hinweise nach 
Nummer 3 und 4 der Hinweis tritt, dass 
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ein Bewerber, der in dem Listenwahlvor-
schlag als Ersatzbewerber für einen an-
deren Bewerber aufgestellt ist, auch als 
Ersatzbewerber ausscheidet, wenn er 
die Annahme der auf ihn nach der Rei-
henfolge entfallenen Wahl ausschlägt, 

 
15. § 67 mit der Maßgabe, dass 

a) bei der Wiederholungswahl die 
Stimmbezirke, Wahlräume und 
Wahlvorstände nach Möglichkeit 
dieselben bleiben sollen wie bei der 
Hauptwahl, es sei denn, dass Be-
anstandungen gegen die Stimmbe-
zirkseinteilung als begründet aner-
kannt sind; dass jedoch der Wahl-
ausschuss diejenigen Veränderun-
gen vornehmen kann, die er zur 
ordnungsmäßigen Durchführung 
der Wahl für erforderlich hält, und 

b)  Absatz 1, mit Ausnahme des Sat-
zes 4, und Absatz 4 Satz 3 keine 
Anwendung finden. 

 
5.  Die Anlagen 26a, 26b und 26e erhalten 

die aus dem Anhang ersichtliche Fas-
sung. 

 

  

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Mit den Änderungen wird das Sitzzuteilungsverfahren für die Kommunalwahlen wieder auf das 
Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-Laguë/Schepers umgestellt und somit der 
bis zum 30. Juni 2024 geltende Rechtszustand wiederhergestellt. Gleichzeitig werden die kor-
respondierende Regelung der KWahlO sowie der entsprechenden Anlagen angepasst. 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu den einzelnen Vorschriften: 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Kommunalwahlgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 (§ 15a) 
Mit Entscheidung vom 6. Mai 2025 hat der VerfGH NRW Absatz 1 des § 15a KWahlG für ver-
fassungswidrig und nichtig erklärt. Der Gesetzestext des § 15a KWahlG wird dementspre-
chend bereinigt. 
 
Zu Nummer 2 (§ 33) 
 
Mit der Änderung in Absatz 2 wird das Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-
Laguë/Schepers als das bei Kommunalwahlen anzuwendende Sitzzuteilungsverfahren wieder 
eingeführt, wie es im KWahlG bis zu seiner bis zum 30. Juli 2024 geltenden Fassung vorge-
sehen war. 
 
Die durch die Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens notwendigen Anpassungen zur Berech-
nung von Ausgleichsmandaten werden in Absatz 3 vorgenommen. Hierbei werden die in Ab-
satz 3a befindlichen Regelungen in entsprechender Anpassung wieder in Absatz 3 überführt. 
 
Die durch die Umstellung des Sitzzuteilungsverfahrens notwendigen Änderungen im Hinblick 
auf die sog. Mehrheitsklausel, mit der sichergestellt werden soll, dass eine Partei oder Wäh-
lergruppe, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, auch mehr als die Hälfte 
der insgesamt zu vergebenden Sitze in der Vertretung erhalten soll, werden in Absatz 4 vor-
genommen. 
 
Der sich durch die Änderungen ergebende Wortlaut der Vorschriften in den Absätzen 2 bis 4 
ist mit Ausnahme der im Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz zur Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlbezogener Vorschriften (Drucksache 18/7788) vor-
gesehenen redaktionellen Änderungen identisch mit dem Wortlaut der bis zum 30. Juli 2024 
geltenden Regelungen, um die bis zum damaligen Zeitpunkt geltende Rechtslage wiederher-
zustellen. 
 
Zu Nummer 3 (§ 46a) 
Notwendige Anpassung zur Umstellung des Sitzzuteilungsverfahrens für die Wahl der Bezirks-
vertretungen in den kreisfreien Städten. 
 
Zu Nummer 4 (§46 j) 
Notwendige Anpassung zur Umstellung des Sitzzuteilungsverfahrens für die Wahl zur Ver-
bandsversammlung des Regionalverbands Ruhr. 
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Zu Artikel 2 (Änderung der Kommunalwahlordnung) 
 
Zu Nummer 1 (§ 3) 
 
Folgeänderung zu Art. 1 Nr. 2 aufgrund der Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens. 
 
Zu Nummer 2 (§ 30) 
 
Klarstellende redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung des § 26 KWahlO. 
 
Zu Nummer 3 (§ 61) 
 
Zu Buchstabe a) 
Folgeänderung zu Art. 1 Nr. 2 aufgrund der Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens. 
 
Zu Buchstabe b) 
Folgeänderung zu Art. 1 Nr. 2 aufgrund der Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens. Mit der 
Änderung wird der bis zum 12. November 2024 geltenden Wortlaut der Regelung wiederein-
geführt, um die bis zum damaligen Zeitpunkt geltende Rechtslage wiederherzustellen. 
 
Zu Nummer 4 (§ 74) 
Folgeänderung zu Art. 1 Nr. 2 aufgrund der Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens. 

Gleichzeitig wird der Verweis in der bis zum 12.11.2024 geltende Fassung der KWahlO 
auf § 33 Absatz 4 KWahlG gestrichen. Die Garantie der absoluten Sitzmehrheit bei 
einer absoluten Stimmenmehrheit des § 33 Absatz 4 KWahlG findet bei der Wahl der 
Bezirksvertretungen keine Anwendung. Denn § 46a Absatz 7 KWahlG wurde im Jahr 
2020 dahingehend geändert, dass der Verweis auf § 33 Absatz 4 KWahlG gestrichen 
wurde. 
 
Zu Nummer 5 (Anlagen) 
Die durch die Änderung des Sitzzuteilungsverfahrens notwendigen Anpassungen in den An-
lagen der KWahlO werden vollzogen. 
 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 
Artikel 3 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach der Verkündung vor. 
 
 
Thorsten Schick 
Matthias Kerkhoff 

Jochen Ott 
Ina Blumenthal 

Wibke Brehms 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh  

Henning Höne 
Marcel Hafke 
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